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Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Nachrichten  
Kirchhaslach 

Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. von 9.00 – 11.00 Uhr 

 Do. von 18.00 – 20.00 Uhr 
 

Verantwortlich für die gemeindlichen 
Nachrichten  
1. Bürgermeister Franz Grauer 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 

Notdienst Wasser u. Abwasser: 
Abgabetermin für die nächste Ausgabe: 

08333 / 1427 
08333 / 7269 
info@kirchhaslach.de 
0172 43 78 194 
Montag, 22.11.2021      

            
 
 
 
 

404/09.2021  Kirchhaslach, 25.10.2021 
 

 Gemeindenachrichten: 
 

  

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Montag, den 18.10.2021 um 20.00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach  
  

Tagesordnung 
 

   

1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 09/2021 
vom 20.09.2021 
Die Niederschrift wurde genehmigt. 
 

1.2. Bauantrag: Neubau eines Mehrfamilienhau-
ses mit Doppelgarage, Keltenschanze 12, Fl. 
Nr. 25, Gem. Olgishofen 
Diesem Bauantrag wurde zugestimmt und zur 
Genehmigung an das Landratsamt weiter-
geleitet. 
 

1.3. Übernahme der Kosten am Volkstrauertag 
durch die Gemeinde  
Dem Antrag des Veteranen- und Soldatenver-
eins Kirchhaslach wurde zugestimmt. Die Ver-
zehrkosten für die Musikkapelle, die Fahnenab-
ordnungen und die Böllerschützen am Volks-
trauertag 2021 sowie die Kosten des Kranzes 
werden übernommen. 
 

1.4. Information: Friedhofsmauer 
Die Arbeiten an der Friedhofsmauer sowie die 
Pflasterarbeiten sind abgeschlossen. Derzeit ist 
die Fa. Lutzenberger mit der Erstellung der 
Stützmauer entlang des Kirchenwegs Richtung 
Kindergarten beschäftigt. Hier soll ein Gehweg 
entstehen, der den Zugang zum Kindergarten 
sicherer gestaltet. Eine neue Asphaltdeck-
schicht rund um Kindergarten und  Kirche soll 
dann im Frühjahr 2022 aufgebracht werden.  
 
 

1.5. Information: Sanierung Meisterweg und 
Schützenstraße 
Die Sanierungsarbeiten haben am Donnerstag, 
den 14.10.2021 begonnen und werden Ende 
KW 43 abgeschlossen sein. 
 

1.6. Sonstiges 
Steuerliche Jahresabschlüsse 2020 
Die Ergebnisse der Betriebe gewerblicher Art 
werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die 
Ergebnisse dienen der Rücklagenbildung der 
Betriebe. Auch künftige Gewinne werden der 
Rücklage zugeführt, sofern keine anderslauten-
den Beschlüsse gefasst werden. Die Jahresab-
schlüsse wurden vom Gemeinderat genehmigt. 
 

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 
 

 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 
 
Meldepflicht von Geschossflächenmehrungen 
Die Gemeinde Kirchhaslach ist verpflichtet, für die 
Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungs- 
und Entwässerungsanlagen, Herstellungsbeiträge 
von den Eigentümern oder Erbbauberechtigten ei-
nes Grundstücks (Beitragsschuldner) zu veranla-
gen. Die Herstellungsbeiträge werden einmalig ge-
mäß der entsprechenden Beitrags- und Gebühren-
satzungen (BGS/WAS und BGS/EWS) der Ge-
meinde Kirchhaslach festgesetzt. Gemäß der 
BGS/WAS und BGS/EWS ist der Beitragsschuldner 
verpflichtet, der Gemeinde Kirchhaslach die maß-
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geblichen Veränderungen unverzüglich zu melden 
und über den Umfang dieser Veränderung Auskunft 
zu erteilen. Dies gilt auch dann, wenn die verän-
dernde Maßnahme nach der Bayerischen Bauord-
nung genehmigungsfrei ist, d.h. wenn kein Bauan-
trag benötigt wird. 
 

Die Gemeinde Kirchhaslach bittet deshalb, jegliche 
Veränderungen der vorhandenen Bebauung oder 
Nutzung der Gebäude, welche zu einer Mehrung 
der beitragspflichtigen Geschossfläche führen, un-
verzüglich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
 

Maßnahmen, welche eine Veränderung der Ge-
schossfläche herbeiführen, können u. a. sein: 
 

- Anbau eines Wintergartens / festinstallierte  
 Terrassenüberdachungen (auch wenn diese  
 an den Seiten hin offen sind) 
- Dachgeschossausbauten 
- Anbau an bestehende Gebäude 
- Verlegung von Wasser und Abwasser in  
 Gebäuden 
- Nutzungsänderungen  
- Carport, die einen direkten Zugang zum Wohn-

haus aufweisen 
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Zusammen-
arbeit. Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie 
sich gerne an uns. 
 

 

Einwohnerzahl 
Das Bayerische Landesamt für Statistik und Daten-
verarbeitung hat uns zum Stand 30.06.2021 für die 
Gesamtgemeinde Kirchhaslach 1.335 Einwohner 
mitgeteilt. 
 

 

Bürgerheim 
 

Für unser Bürgerheim suchen wir zum 
31.07.2022 eine(n) Nachfolger(in), da die jetzigen 
Betreiber der GbR aus Feuerwehr- und Schüt-
zenverein ihre ehrenamtliche Tätigkeit beenden.  
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Gemein-
deamt. Vielen Dank! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  
 

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
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Abfallentsorgung 
 
- Restmülltonne 14-tägig 

Donnerstag, 28.10. / 11.11. / 25.11.2021 
 

- Biomülltonne 14-tägig  
Freitag, 29.10. / 12.11. / 26.11.2021 
  

- Altpapiertonne 
Montag, 15.11.2021 

 

- Gelbe Tonne (Achtung Terminverschiebung) 
Freitag, 05.11.2021    
 

- Schadstoffsammlung 
Freitag, 29.10.2021 
von 9.45 bis 10.30 Uhr 
Feuerwehrgerätehaus Kirchhaslach,  
Haseltalstr. 12 
 

oder 
 

Samstag, 30.10.2021 
von 08.30 bis 11.00 Uhr in Babenhausen,  
Busbahnhof 

 
Beim Schadstoffmobil abgegeben werden können alle 
Stoffe mit Gefahrensymbolen - zum Beispiel flüssige 
Farb- und Lackreste (keine Wandfarbe), Lösungsmittel, 
Laugen und Säuren, PCB-haltige Kondensatoren, Spray-
dosen mit Inhalt, quecksilberhaltige Abfälle, Haushalts-
reiniger, Rostentferner, Pflanzen- und Holzschutzmittel 
und Fotochemikalien. Auch Medikamente können abge-
geben werden. 
Wichtig ist laut der Abfallwirtschaftsberatung des Land-
kreises:  
Die Schadstoffe sollten in ihren ursprünglichen Gefäßen 
bleiben und nicht zusammengeschüttet werden. Dies 
könnte gefährliche chemische Reaktionen verursachen. 
Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterall-
gäu gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon (08261) 995-
367 oder -467. 
 
Wurde Ihre Tonne nicht geleert, wenden Sie sich 
bitte an die Firma Hörger, Stetten  
Tel.: 08261 / 732 767 
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
November bis März 
 

Montag von   14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag von    14.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
 

 

Kirchliche Nachrichten:  
 
Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 
 

Nach wie vor gelten beim Gottes-
dienstbesuch die verbindlichen Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen: 

 

- Händedesinfektion am Kircheneingang 
 

- Abstand von mindestens 1,5 m 
 

- Die Maskenpflicht am Platz entfällt. Beim Betre-
ten und Verlassen des Platzes muss eine medi-
zinische Maske getragen werden. 

 

- Gemeindegesang ist wieder erlaubt. 
          

     Stand 18.10.2021 

    
Gottesdienste an Allerheiligen und Allerseelen 
 

Montag, 01.11.2021  
08.30 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Hochfest Allerheiligen,  
   anschließend Gräbersegnung 

 

Dienstag, 02.11.2021 
18.30 Uhr Allerseelenrosenkranz 
19.00 Uhr  Requiem für die Verstorbenen  
  der Gemeinde  
 

Sonntag, 14.11.2021 (Volkstrauertag) 
08.30 Uhr  Rosenkranz 
09.00 Uhr Gedenkgottesdienst 

 
Kirchenchor Kirchhaslach 
 

Sonntag, 28.11.2021 
16.00 Uhr  Adventszauber vor dem Jugend- 
  heim (siehe Seite 8) 

 
Kath. Frauenbund Kirchhaslach 
 

Mutter-Kind-Gruppe 
 

Hallo Mamas mit Kindern von 0-3 Jahren! 
Wir treffen uns jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr  
im Jugendheim zum Singen, Spielen, Basteln,... 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 

Goßner Regina und Mang Sabine 
 

 

Vereinsnachrichten: 
 

Veteranen- und Soldatenverein Kirchhaslach 
 

Sonntag, 14.11.2021 
ab 08.50 Uhr Volkstrauertag (siehe Seite 7) 
 

 

Schützengesellschaft Kirchhaslach 
 

Freitag 29.10., 05.11. und 12.11.2021 
ab 19.30 Uhr Vereinsmeister mit Tagessieger  
 

Sonntag, 14.11.2021  
Volkstrauertag mit Böllerschützen und Fahnenab-
ordnung 
 

Freitag, 19.11.2021  
ab 19.30 Uhr Vereinsmeister mit Tagessieger  
 

Freitag, 26.11.2021  
ab 19.30 Uhr  Preis- und Königsschießen  
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Freitag 03.12.2021  
ab 19.30 Uhr  Nikolausschießen  
 

 

Schützenverein Hubertus Greimeltshofen 
  
Samstag, 30.10.2021 
20.00 Uhr Preis- und Königsschießen 
Samstag, 20.11.2021 
20.00 Uhr Preis- und Königsschießen 
 

Samstag, 04.12.2021 
20.00 Uhr Klausenschießen und 
  Preis- und Königsschießen 
 

 

Schützenverein Hörlis-Halden 
 

Freitag, 29.10.2021  
ab 19.30 Uhr Halloween 
 

Freitag, 05. und 19.11.2021 
ab 19.30 Uhr Preis- und Königsschießen 
 

Freitag, 26.11.2021 
ab 19.30 Uhr Klausenschießen / Preis- und 
  Königsschießen 
 

Freitag, 03.12.2021 
ab 19.30 Uhr Klausenschießen mit Preisverteilung 
 

 

Blumen- und Gartenfreunde Kirchhaslach 
 

Alle Mitglieder werden zur Jahresversammlung am 
Mittwoch, den 24. November 2021 um 19.30 Uhr 
ins Bürgerheim Kirchhaslach eingeladen. 
 

Hinweis: 
Aufgrund der Corona Lage gilt die 3G-Regel. 
Entsprechende Nachweise für Impfung, Genesung 
oder Testung sind vorzulegen. Bis zum Sitzplatz gilt 
die Maskenpflicht. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand 
2. Bericht des Schriftführers 
3. Bericht des Kassierers 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Wünsche und Anträge 
6. Neuwahlen 
7. Medienvortrag über unser Greuth 
8. Blumentombola 
 

Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft 
der Blumen- und Gartenfreunde Kirchhaslach 
 

Angelika Hörmann 1. Vorstand 
 

 

SV Greimeltshofen e.V. 1949 
 

Fußball 
 

07.11.2021 12.30 Uhr SVG 2 – TSV Babenh. 3 
 14.30 Uhr SVG – FC Niederrieden 

14.11.2021 12.30 Uhr Tur Abdin MM 2 – SVG 2 
 14.30 Uhr Tur Abdin MM – SVG 
 

21.11.2021 12.00 Uhr SVG 2 – FC Hawangen 2 
 14.00 Uhr SVG – FC Hawangen  
 

 

Sonstiges 
 

Dieselbestellung 
 

15.11.2021 Winterdiesel 
20.12.2021 Winterdiesel 
 

Bitte bei Herrn Eduard Wohllaib melden (Tel. 665). 
 

 

Landkreis - Auto und Verkehr 
 

Wer seinen Führerschein jetzt umtauschen 
muss 
 

Betroffen sind alle, die zwischen 1953 und 1958 
geboren sind und noch ein Papierdokument ha-
ben 
Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und noch 
einen Führerschein aus Papier hat, sollte diesen 
jetzt umtauschen. „Alle anderen sollten unbedingt 
noch warten“, sagt Rita Helms, Leiterin der Führer-
scheinstelle am Unterallgäuer Landratsamt. Bis 
2033 muss dann jeder den neuen, auf 15 Jahre 
befristeten EU-Kartenführerschein haben. 
Wie in ganz Deutschland hat auch im Unterallgäu 
der Umtausch von Führerscheinen begonnen. Als 
erstes umgetauscht werden müssen Papierführer-
scheine. Personen mit einem Geburtsjahrgang zwi-
schen 1953 und 1958 benötigen das neue Doku-
ment bis 19. Januar 2022. „Jeder, der noch einen 
rosafarbenen oder grauen Papierführerschein hat 
und in diesem Zeitraum geboren ist, sollte den Kar-
tenführerschein schon möglichst bald beantragen“, 
rät Helms. 
Der Antrag muss persönlich gestellt werden. Mit-
gebracht werden müssen der bisherige Führer-
schein, der Ausweis oder Pass sowie ein aktuelles 
biometrisches Foto. Beantragt man den neuen Füh-
rerschein im Landratsamt, kann dieser in vielen Fäl-
len direkt nach Hause geschickt werden. Die Kosten 
für das neue Dokument betragen 30,30 Euro. Man 
kann den Umtausch des Führerscheins aber auch 
bei der Wohnortgemeinde (VG Babenhausen) be-
antragen.  
Wer nicht zu den betroffenen Geburtsjahrgängen 
zählt, muss vorerst nichts unternehmen. „Es verlie-
ren nicht alle Führerscheine zeitgleich ihre Gültig-
keit. Um die Produktion der neuen Führerscheine zu 
entzerren, hat der Gesetzgeber eine Staffelung der 
Umtauschpflicht eingeführt“, sagt Helms. 
Bei Papierführerscheinen ist die Umtauschpflicht 
nach Geburtsjahr gestaffelt. Bei noch unbefristeten 
Kartenführerscheinen - diese wurden von 1999 bis 
Anfang 2013 ausgegeben - ist das Ausstellungsjahr 
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ausschlaggebend. Bei Kartenführerscheinen be-
ginnt die Umtauschpflicht allerdings erst 2025.  
Alle aktuell nicht Betroffenen sollten warten, sagt 
Helms. Denn wer früher als nötig zu einem befriste-
ten Dokument wechselt, verliert Zeit bei der Gültig-
keit des alten Führerscheines. „Um noch möglichst 
lange den unbefristeten Führerschein nutzen zu 
können, sollte der Umtausch immer erst im Laufe 
des Vorjahres vor dem Stichtag beantragt werden“, 
empfiehlt die Leiterin der Führerscheinstelle.  
Viele weitere Informationen sowie die Stich-       
tage zum Führerscheinumtausch sind unter 
www.unterallgaeu.de/fuehrerschein zu finden. Hier 
kann man auch online einen Termin in der Führer-
scheinstelle vereinbaren. 
Die Stichtage für den Umtausch von Papierführer-
scheinen im Überblick: 

 
 

 
Landkreis – Abfallwirtschaft – Pressemitteilung vom 06.10.2021 
 

Abfallwirtschaft: Satzungen sollen sich ändern 
 

Schnell ist die Hausnummer auf die Mülltonne ge-
malt - nur: Geht die Farbe auch wieder ab, wenn 
man die Tonne wieder zurückgibt? Um verschiede-
ne Aspekte der Abfallwirtschaftssatzung und der 
Abfallgebührensatzung ging es im Ausschuss für 
Umwelt und Klimaschutz. Letztendlich empfahl der 
Ausschuss dem Unterallgäuer Kreistag, die Satzun-
gen anzupassen. Edgar Putz, Leiter der Abfallwirt-
schaft des Landkreises, erläuterte, welche Punkte 
geändert werden sollten: 
 

 Sperrmüll und Weißmöbel: Im Unterallgäu 
können die Bürger Sperrmüll entweder zu ei-
nem Wertstoffhof mit Sperrmüllcontainer brin-
gen oder eine Abholung beantragen. Mit der 
Sperrmüllkarte werden einmal im Jahr drei Ku-
bikmeter Sperrmüll oder drei Weißmöbel zu-
hause kostenlos abgeholt oder es können 300 
Kilogramm je Karte kostenlos zur Umladestati-
on nach Breitenbrunn gebracht werden. Bislang 
war laut Putz nicht eindeutig geregelt, dass der 
Anspruch auf eine Sperrmüllkarte an das Vor-
halten einer Restmülltonne gekoppelt ist. Dies 
soll nun konkretisiert werden. Künftig gilt, dass 
je vorgehaltenem Restmüllgefäß der Anspruch 
auf eine Sperrmüllkarte besteht. Wer mehr 
Sperrmüll hat, kann diesen zum Beispiel mit der 
Sperrmüllkarte Plus gebührenpflichtig jederzeit 
abholen lassen. 
 

 Mülltonnen: Restmüll-, Biomüll- und Altpapier-
tonnen werden dem Bürger überlassen und 

müssen, wenn sie nicht mehr benötigt werden, 
leer und gereinigt zurückgegeben werden. Die 
neue Satzung soll beinhalten, dass der Nutzer 
nicht nur für Schäden oder Verlust haftet, son-
dern auch für grobe Verschmutzung. Putz er-
klärte: „Damit gemeint sind Verschmutzungen, 
die eine Tonne unbrauchbar machen.“ Als Bei-
spiel nannte er die beschriftete Tonne, wenn 
die Farbe nicht abwaschbar ist. 
 

 Behälterservice: Wie es bei der Altpapiertonne 
bereits praktiziert wird, soll es ab Januar 2022 
auch für Restmüll- und Biomülltonnen einen 
Behälter-Änderungsdienst geben. Die erste An-
lieferung, der Abzug der Gefäße und ein Ton-
nentausch im Jahr sind für jede Behälterart ge-
bührenfrei.  Muss nochmal getauscht werden, 
wird nach der neuen Satzung eine Gebühr von 
bis zu 20 Euro fällig. 
 

 Falsch befüllte Tonnen: Immer wieder landen 
Abfälle in der Tonne, die dort nicht hineingehö-
ren - zum Beispiel Plastiktüten im Biomüll. „Fällt 
das auf, bleiben diese Tonnen stehen“, so Putz. 
Entweder die Abfälle werden im Nachgang 
aussortiert oder die Tonne muss als Restmüll 
abgeholt werden. Beispielsweise bei einer 60-
Liter-Tonne soll laut neuer Satzung eine nach-
trägliche Leerung auf Bestellung 40 Euro kos-
ten. Die gleichen Kosten fallen an, wenn eine 
Tonne aus anderen Gründen nachträglich ge-
leert werden soll, zum Beispiel, wenn verges-
sen wurde, diese bereitzustellen und der Bür-
ger eine Einzelleerung wünscht. 
 

 Brandabfälle: Die Gebühren für die Entsor-
gung sogenannter abzulagernder Abfälle der 
Deponieklasse II sollen angepasst werden. 
„Dabei geht es vor allem um Brandabfälle, die 
asbesthaltig sind oder in denen künstliche Mi-
neralfasern enthalten sind“, so Putz. Fällig wer-
den nach der neuen Satzung 220 Euro je 1.000 
Kilogramm. 
 

Putz erinnerte daran, dass die Abfallwirtschaft des 
Landkreises kostendeckend arbeiten müsse - es 
dürfen weder Gewinne noch Verluste erwirtschaftet 
werden. Zudem kündigte er größere Änderungen 
der Satzungen für das Jahr 2023 an. 
 

Zur Info: Der Kreistag stimmte am 18.10.2021 
den Änderungen der Abfallwirtschaft- und der 
Abfallgebührensatzung zu. 
 

 

Informationsabend der Fachstelle für Demenz 
und Pflege Schwaben:  
Welche Unterstützungsangebote gibt es im Be-
reich der häuslichen Pflege?  
Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) und 
ehrenamtlich tätige Einzelperson. 
 

Die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf 
stellt das Umfeld der Pflegebedürftigen häufig vor 
große Herausforderungen. Verfügbare Hilfsan-
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gebote sind den Betroffenen teilweise nicht be-
kannt. In diesem Vortrag stellen wir Ihnen zunächst 
verschiedene Beratungsstellen vor, die im Pflegefall 
Unterstützung bieten. Des Weiteren gibt es für Pfle-
gebedürftige und deren Angehörige sogenannte 
Angebote zur Unterstützung im Alltag, die den Pfle-
gealltag zu Hause entlasten und unterstützen sol-
len. Wir geben Ihnen einen Überblick über die ver-
schiedenen Angebotsformate und zeigen Ihnen den 
Weg zu diesen Angeboten auf. Seit diesem Jahr 
besteht zudem die Möglichkeit, dass Hilfen, die 
durch Personen aus dem Umfeld erbracht werden, 
über die Pflegekasse abgerechnet werden können. 
Dieses Angebotsformat, die sogenannte ehrenamt-
lich tätige Einzelperson, wird ebenfalls näher vorge-
stellt. 
 

Termin: 10.11.2021 um 19 Uhr 
 

Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teilneh-
mer*innen nach Anmeldung. 
 

Anmeldung und Info:  
info@demenz-pflege-schwaben.de,  
Tel: 0831/697143-18 od. -15 
 

 

DANKE -- DANKE -- DANKE – DANKE – DANKE 
 

Unglaubliche 145 Geschenke mit Herz für die Akti-
on von Humedica in Kaufbeuren wurden letztes 
Jahr bei mir abgegeben! Ich würde mich riesig freu-
en, wenn das heuer wieder so viele werden!! 

Seit dem Jahr 2003 gibt es diese Aktion von Hume-
dica und seit einigen Jahren packen auch wir Päck-
chen für Kinder, die sonst nichts zu Weihnachten 
bekommen würden. Wir haben uns wieder als 
Päckchenannahmestation registrieren lassen, d.h. 
die fertig gepackten „Geschenke mit Herz“ können 
bei uns abgegeben werden, diese werden dann per 
LKW nach Kaufbeuren und von dort aus an die Kin-
der verteilt. Ich finde es einfach großartig, dass mit 
einem liebevoll bepackten Schuhkarton den Kindern 
eine Freude gemacht werden kann, die sie niemals 
wieder vergessen werden.  

Wenn jemand von euch auch Lust hat ein „Ge-
schenk mit Herz“ zu packen, dann könnt ihr euch 
entweder bei:  

www.geschenk-mit-herz.de/paeckchenpacker/packanleitung 
oder auch bei eurer Gemeinde (dort liegt die Pack-
anleitung aus) und natürlich direkt bei mir informie-
ren.  
Wir freuen uns auf viele liebevoll gepackte Päck-
chen. 
 

Lise Walter-Dauer 
Kerkerweg 9a 
87785 Winterrieden 
Tel.: 08333/ 924144 
Email: nosam@t-online.de 
 

P.S. Bitte haltet euch möglichst genau an die 
Packlisten, es soll für jedes beschenkte Kind ein 
tolles und vor allem unvergesslich schönes 
Weihnachten werden. 
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